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Bezahlte Freistellung

Freistellung und Krankengeld

Für wie viele Tage wird
Krankengeld gezahlt?

Für jedes Kind gibt es im Kalenderjahr für bis 
zu 10 Arbeitstage Krankengeld. Für ein Kind 
kann jedes (versicherte) Elternteil diesen 
Anspruch geltend machen. Bei mehreren 
Kindern gibt es insgesamt für höchstens 25 
Arbeitstage Kinderkrankengeld pro versicher-
tes Elternteil. 

Dieser Anspruch auf Krankengeld bei Erkran-
kung eines Kindes besteht bis zur Vollen-
dung des 12. Lebensjahres des Kindes.

Wie wirkt sich das auf die
Rentenversicherung aus?

Wenn Kinderkrankengeld gewährt wird, be-
steht hierfür in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung grundsätzlich Versicherungs- und 
Beitragspfl icht.

Wer hat Anspruch auf unbezahlte
Freistellung und Krankengeld?

Alle Versicherten können Freistellung und 
Krankengeld in Anspruch nehmen, wenn 
es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, 
dass sie ihr erkranktes und versichertes Kind 
beaufsichtigen, betreuen oder pfl egen und 
deswegen der Arbeit fernbleiben müssen. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass keine 
andere im Haushalt lebende Person das Kind 
pfl egen kann.
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Wenn dein Kind krank ist 
und deine Betreuung braucht, 
hast du Anspruch 

  auf bis zu 5 Tage bezahlter Freistel-
lung. Dies ist in § 616 BGB geregelt, 
aber: Dieser Anspruch kann per 
Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag ausge-
schlossen 
werden!

 auf bis zu 10 Tage unbezahlter Freistel-
lung. Für diese Zeit hast du einen 
Anspruch auf Krankengeld. Dies ist in 
§ 45 SGB V geregelt.

Betriebsrat und NGG 
– deine ersten Ansprech-
partnerinnen zur Verein-
barkeit von Beruf und 
Familie 
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 Alleinerziehende erhalten 
im Kalenderjahr für ein 
Kind maximal 20 Arbeitsta-
ge lang Krankengeld. Gibt 
es mehrere Kinder, beträgt 
der Anspruch maximal 50 
Arbeitstage.

 Nichteheliche Lebensge-
meinschaften haben densel-
ben Anspruch wie Verhei-
ratete, wenn das erkrankte 
Kind in einem Kindschafts-
verhältnis zum Lebenspart-
ner/zur Lebenspartnerin 
steht.

 Diese Ansprüche gelten 
natürlich auch für Pfl e-
gekinder, Adoptivkinder, 
Stiefkinder, sofern diese im 
Rahmen der Familienversi-
cherung mitversichert sind. 

Wie mache ich meinen 
Anspruch geltend?

Du musst dem Arbeitgeber ein 
ärztliches Attest über Pfl e-
genotwendigkeit und -dauer 
vorlegen. Dann muss dir der 
Arbeitgeber die Freistellung 
gewähren.

Der Anspruch auf (unbezahlte) 
Freistellung darf durch Vertrag 
weder ausgeschlossen noch 
beschränkt werden! 

Das Krankengeld für die Zeit der 
Betreuung und Pfl ege des kran-
ken Kindes beantragst du bei 
deiner Krankenkasse. Dazu legst 
du das Attest des Arztes vor.

Wichtig: 

Bitte prüfe auch, ob die be-
zahlte Freistellung von der 
Arbeit im Tarifvertrag oder Ar-
beitsvertrag ausgeschlossen ist.
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Gut zu wissen

Das Kinderkranken-
geld hat grundsätz-
lich dieselbe Höhe 
wie das übliche 
Krankengeld.
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